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Vernehmlassung 

Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin 

Wir danken Ihnen für die uns mit Ihrem Sehretben vom 16. Februar 2017 eingeräumte 

Vernehmlassungsmöglichkeit Aus unserer Sicht sind folgende Bemerl~ungen an_z~,Jbrin­


gen: 


1. Grundsätzliche Haltung · 

!Bei den geplanten Anpassungen der RTW sowie von drei Ausführungsregulativen zur 

Fernmeldegesetzgebung geht es einerseits um den Umstieg der Radioverbreitung von 

UKW auf DAB+ und andererseits um die Konzessionspraxis und die Versorgungs~ebie­


te privater Radio- und Fernsehstationen. Laut Vorlage sollen die heutigen Versorgungs­

gebiete während der Kon~essionsdauer bis Ende 2019 unverändert bestehen bleiben. 

Sie entsprechen nach wie vor den loka lregionalen Kommunikationsräumen gernäss 


- RTVG. Wir begrüssen dieses Vorgehen grundsätzlich. 

2. Kritik 

Hingegen sollen die bisherigen Versorgungsgebiete·von Radios ohne Abgabenanteil 
auf 2020 aufgehoben werden und somit keine Konzessionen mit LeistungsaL,Jftrag mehr 

· erteilt werden. Dieses Vorgehen l~hnen wir aus folgenden Gründe·n entschieden ab: 

Zu den bisherigen Versorgungsgebieten, die aufgehoben werden sollen, gehören auch 

die Gebiete 29 (Region Ostschwejz-West) und 30 (Region Ostschweiz-Ost). Begründet 

wird die geplante Massnahme zum einen damit, dass mit der Digitalisierung die Knapp-
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heit von Frequelllzern wegfalle. Dieses Argument ist nad·pvo~lzi.ehbar. Hingeg,en ist das 
andere Argument, dass nämlich die betroffenen Regionen mit ihren s~d Ii sehen Ag1glo­
merationen bere~ts über ein breites. publizistisches Angebot verfügten, nicht zut reffend . 

. Das Gebie• des Kantons Thurgau gehört als Ganzes zum Gebiet 29· (Osi schweiz-West) 
und der östliche Teil zum Gebi.et 3.0 (Ostschweiz-Ost). Mass.gebende:Agglomerationen 
in diesen b~·del!l ~egionen sind Zürich, Winterth ur und St. Gallen . Ff"Jr ·diese Agglomera­
tionen mag es st'mmen, dass ein b eites publizistisches Angebot vorhanden ist. FC.'r den 
dazwischen liegenden, ländlich geprägten Kanton Thurgau trifft dies aber keineswegs 
z~. Vielmehr besteht für ihn be~ einem Wegfall von Leistun-gsaufträgen die g.msse Ge­
fahr, dass die Berichterstattung über ka.ntonale AngeJegenheifen nochweiter ausge­
dünnt würde. Im Erläutemd'en Bericht schreibt das ·BaK.om selber, dass die Erteilung lo­
kaler Veranstalterkonzessionen mit entsprechenden programmliehen Leistungsauftträ­
gen dem Ziel folgt, überall in der Schweiz lokale publizistische Radio- un d Fernsehan­
gebote als Ergänzung zum Programmangebot der SRG zu sichern. Mit der geplanten 
Neuerung bestünden für die Radios in den aufgehobenen Versorgungsgeb-ieten 29 und 
30 keine redaktionellen Auflagen mehr (vgl. Bericht, S. 2) . Das hätte für die Informati­
onsversorgung des Kantons Thurgau gravierende-Konsequenzen. Kommt hinzu, dass 
das Bakom im Erläuternden Bericht- gestützt auf die regelmässigen Programmanaly­
sen von universitären Instituten und spezialisierten Unternehmen- zusätzlich schreibt, 
dass kommerzielle Lokalradios in städtjschen Agglomerationen heute Programme an­
bieten, die regelmässig weitgehend aus Kurzinformatronen, Servicedrenstlerstungen 

. und Unterhaltung bestehen. Sie würden die Schwerpunkte ihrer Programmtätigkeit äber 
weniger auf eine publizistisch relevanie lokale Berichterstattung legen , so wie dies ur­
sprünglich bei der Einführung des Lokalrundfunks beabsichtigt worden war (Erläutern­
der Bericht, ebd.). Diese Aussage stützt- insbesondere aus Sicht des Kantons Thurgau 
-die Haltung, von einer Abkehr von Konzessionen mit Leistungsauftrag für Lokalradlos 
abzusehen . Der Thurgau würde im Radiobereich publizistisch fast nur noch in den Ra- . 
dioprogrammen der SRG .stattfi111den", was eine noch weitere Verarmung der publizisti­
schen Vielfalt im Thurgau zur Folge hätte und weitgehend das E;nde des ..service public 
regional" auf Lo.kalradioebene bedeuten würde. ;, 

3. Antrag 

· Nach dem Gesagten fordern wir deshalb mit Nachdruck, dass im Absatz 3 des An­
hangs 1 zur RTVV alle bisherigen Versorgungsgebiete oder zumindest die Gebiete 29 
und 30 belassen werden und dass lediglich kleinere geografische Anpassu ngen vorge­
nommen werden. Wie bisher und bei den lokalen Fernsehsendern auch künftig soll die 
Konzessionspflicht für Radiobatreiber aufrechterhalten bleiben und diese sollen mit ent­
sprechenden Leistungsaufträgen verpflichtet werden, Informationsleistungen für das 
gesamte Gebiet zu erbringen. 
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4. Migration von UKW auf DAB+ 

Mit den Anpassvngen in der Verordnung über Frequenzmanagement und Funkl<~onzes­
s·onen (FKV), die den Übergang von UKV\1 auf DAB+ regeln, sind wir grundsätzlich ein­
verstanden. Wir sind aber der Auffassung .•. dass alle b'sherigen konzessionierten pri'l.la­
ten Veran~talter eifl gesetZlich festgeschrrebenes Recht bekom men soll'en, das ihnen 
die langfristige Verbreitung ihrer Programme a uch im dig;ltalen Bereich ermöglicht. Das 
g;D.t ihnen die notwendige Planungs- und Jnvestitictnssicherheit. 

5. Verfügbarkeit von Notfallsendern im Katastrophenfall! 

Im Katastrophenfa~~ bestehen derzeit Notfallsendef, we;1che über UKW für die lnformati­
on d'er Bevörkerung s·orgen. Nach Abschaltung des ordentlichen UKVV Sendebetriebes, 
werden immer weniger Personen über taugliche UKW-I~mpfänger verfüge n. Zudem ist 
davon auszugehen, dass das UKW-Band mittelfristig anderen Die·nsten zugeteilt wird 
und deshc:1lb auf diesem gar nccht mehr gesendet werden kann. Es ist deshalb dafür zu 
sorgen, dass bis zum Zeitpunkt der Abschaltung des UKW-Rundfunks. genügend taugli­
che Notfal~ender bestehen, welche unngehend e ingesetzt werden können. Sol lte dies 
durch ein DAB+ System verwirkli eint werden, müssten im geplanten Band geeignete 
Frequenzen frei gehalten werden . Dafür stünde der in der Verordnung nicht vorgesehe­
ne Frequenzbereich zwischen 230 MHz und 240 MHzzur Verfügung. Dieser Bereich 

·wird von den heutigen Empfangs.geräten be!Teits unterstützt Die SchweiZ hat zudem 
dresen Frequenzberei ch bereits im Spezial-Arrangement von Konstanz 2007 für dre 
Nutzung von T-DAB vorgesehen. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stelrungnahme und ersuchen Sie 
um Gutheissung. unseres vorstehend unter Ziffer 3 gestellten Antrags . 

Mit freundlichen Grüssen 

Die Präsidentin des Regierungsrates 

Dersmt;Zd 
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